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Allgemeinverfügung der Stadt Iserlohn 
 

zum Zwecke der Verhütung und Bekämpfung 
der Ausbreitung des 

"Corona-Virus" SARS-CoV-2 
hier: Verbot der Verwendung von Pyrotechnik 

an Silvester an bestimmten Orten 
 
Gem. §§ 28 Abs. 1 Satz 1 und 2, 32 des Gesetzes 
zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrank-
heiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz-
IfSG) vom 20.07.2020 (BGBl. I S. 1045) i. V. m. §§ 5 
Abs. 2, 7 der Verordnung zum Schutz vor Neuinfek-
tionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 (Corona-
schutzverordnung – CoronaSchVO) vom 03.12.2021 
in der ab dem 17.12.2021 gültigen Fassung ordnet 
die Stadt Iserlohn zur Verhütung der Weiterverbrei-
tung des SARS-CoV-2-Virus Folgendes an: 
 
1. Verbot von Pyrotechnik 
 

a) Im Bereich rund um den Danzturm ist für die 
Silvesternacht 31.12.2021/ 01.01.2022 in der 
Zeit von 23:00 Uhr bis 02:00 Uhr jede Verwen-
dung von Pyrotechnik untersagt. Das Areal 
umfasst konkret die Außenterrasse und den 
Biergarten des Restaurants, den direkten 
Spazierweg rund um das Restaurant sowie 
den dazugehörigen Parkplatz bis zur Sperr-
schranke/Beginn Waldweg. Die Wiese unter-
halb des Restaurants gehört ebenfalls zur 
Sperrzone bis zum quer verlaufenden Bürger-
meisterweg. 

 
Der betroffene Außenbereich ist in dem als 
Anlage 1 beigefügten Kartenausschnitt darge-
stellt. 

 
b) Am Westufer der Callerbachtalsperre (Seiler-

see) ist im Areal zwischen Autobahnbrücke 
und ehem. Chinarestaurant, also konkret zwi-
schen Seeuferstraße, Zufahrt zum ehemali-
gen Chinarestaurant einschließlich des dazu 
gehörenden Parkplatzes sowie des Bouleplat-
zes, Seilersee und Sperrdamm für die Silves-
ternacht 31.12.2021/ 01.01.2022 in der Zeit 
von 23:00 Uhr bis 02:00 Uhr jede Verwen-
dung von Pyrotechnik untersagt. 

 
Der betroffene Außenbereich ist in dem als 
Anlage 2 beigefügten Kartenausschnitt darge-
stellt. 

 
2. Diese Allgemeinverfügung gilt am auf die Be-

kanntmachung folgenden Tag als bekanntgege-
ben. Die Anordnungen zu Ziffer 1. sind somit ei-
nen Tag nach Bekanntgabe wirksam. Diese All-
gemeinverfügung gilt bis einschließlich 
01.01.2022. 

 
3. Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes 
sofort vollziehbar nach § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 
8 IfSG. Die Anfechtungsklage hat keine aufschie-
bende Wirkung.

 
4. Zuwiderhandlungen gegen diese Allgemeinver-

fügung werden als Straftaten bzw. Ordnungs-
widrigkeiten nach den §§ 73 - 75 IfSG verfolgt. 

 
Begründung: 
 
Die Stadt Iserlohn ist nach §§ 16 Abs. 1 Satz 1, 28 
Abs. 1 Satz 1 und 2 IfSG i. V. m. § 6 Abs. 1 des In-
fektionsschutz- und Befugnisgesetzes (IfSBG--
NRW) sowie § 7 Abs. 1 CoronaSchVO zuständige 
Behörde. Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, 
Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festge-
stellt, so trifft die zuständige Behörde die notwendi-
gen Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur 
Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krank-
heiten erforderlich ist. Das neuartige Corona-Virus 
SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbrei-
tet. In Deutschland, Nordrhein-Westfalen und auch in 
Iserlohn gibt es inzwischen zahlreiche Infektionen. 
Bei einer Corona-Virus-Infektion handelt es sich um 
eine übertragbare Krankheit im Sinne des § 2 Nr. 3 
IfSG. Auf dem Gebiet der Stadt Iserlohn sind bereits 
Kranke (§ 2 Nr. 4 IfSG), Krankheitsverdächtige (§ 2 
Nr. 5 IfSG), Ansteckungsverdächtige (§ 2 Nr. 7 IfSG) 
und Ausscheider (§ 2 Nr. 6 IfSG) festgestellt worden. 
 
Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen hat am 03.12.2021 die 
CoronaSchVO erlassen. Derzeit gilt die Fassung 
vom 17.12.2021. 
 
Nach § 7 CoronaSchVO können die zuständigen Be-
hörden im Einzelfall über die Verordnung hinausge-
hende Schutzmaßnahmen anordnen. 
 
Nach § 5 Abs. 2 CoronaSchVO sind öffentlich veran-
staltete Feuerwerke sowie jede Verwendung von Py-
rotechnik auf von den zuständigen Behörden näher 
zu bestimmenden publikumsträchtigen Plätzen und 
Straßen untersagt. 
 
Die Bestimmung im Sinne des § 5 Abs. 2 
CoronaSchVO wird durch diese Allgemeinverfügung 
getroffen. 
 
Mit Blick auf die derzeitige Infektionswelle durch das 
Corona-Virus in Deutschland wird durch das Robert-
Koch-Institut eine Gefährdungslage in Bezug auf die 
Verbreitung des Virus angenommen. Um das Ge-
sundheitswesen nicht zu überlasten und die erforder-
lichen Kapazitäten für die Behandlung der Erkrank-
ten, aber auch sonstige Krankheitsfälle bereitzuhal-
ten und die erforderliche Zeit für die Entwicklung bis-
lang nicht vorhandener Therapeutika und Impfstoffe 
zu gewinnen, ist es notwendig, den Eintritt von wei-
teren SARS-CoV-2-Infektionen zu verzögern. 
 
Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krank-
heitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. 
 
Der Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen. 
Hauptübertragungsweg ist die Tröpfchen-Infektion. 
Dies kann direkt von Mensch zu Mensch über die 
Schleimhäute der Atemwege geschehen oder auch 
indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasen-
schleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt 
gebracht werden.
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Insofern erhöht sich das Risiko einer Ansteckung mit 
dem COVID-19-Virus bei Zusammentreffen vieler 
Menschen potentiell und damit die Gefahr, dass sich 
die Infektionen in der Bevölkerung verbreiten. 
 
Nach der Einschätzung des Robert-Koch-Instituts 
sind zur Bewältigung der aktuellen Weiterverbreitung 
des COVID-19-Virus "massive Anstrengungen auf al-
len Ebenen des öffentlichen Gesundheitsdienstes er-
forderlich". Es wird das Ziel verfolgt, die Infektionen 
in Deutschland so früh wie möglich zu erkennen und 
die weitere Ausbreitung des Virus so weit wie mög-
lich zu verzögern. Damit sind gesamtgesellschaftli-
che Anstrengungen wie die Reduzierung von sozia-
len Kontakten mit dem Ziel der Vermeidung von In-
fektionen im privaten, beruflichen und öffentlichen 
Bereich verbunden. 
 
Nur so kann erreicht werden, dass eine Weiterver-
breitung der Infektionen mit dem COVID-19-Virus in 
der Bevölkerung verhindert oder zumindest verlang-
samt wird. 
 
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von 
SARS-CoV-2 (Tröpfchen), z. B. durch Husten, Nie-
sen oder teils mild erkrankte oder asymptomatisch in-
fizierte Personen kann es leicht zu Übertragungen 
von Mensch zu Mensch kommen.  
 
Trotz der bisher verfügten Maßnahmen steigt die 
Zahl der Infektionen mit dem Corona-Virus nahezu in 
allen Regionen Deutschlands mit exponentieller Dy-
namik an. Zur Vermeidung einer akuten nationalen 
Gesundheitslage ist es erforderlich, das Infektionsge-
schehen aufzuhalten und die Zahl der Neuinfektio-
nen wieder zu reduzieren. Die 7-Tages-Inzidenz des 
Märkischen Kreises liegt derzeit bei 280,43, in Iser-
lohn bei 315,85 (Stand: 21.12.2021). Zur Vermei-
dung der weiteren Ausbreitung sind demnach Maß-
nahmen zu ergreifen, die geeignet, erforderlich und 
angemessen sind, das lokale Infektionsgeschehen 
einzugrenzen. 
 
Unter den zur Verfügung stehenden Schutzmaßnah-
men sind die getroffenen Anordnungen wirksame 
und verhältnismäßige Schutzmaßnahmen. 
 
Angesichts der Entwicklung der Infektionszahlen sind 
sie zur Gefahrenabwehr geeignet, erforderlich und 
auch verhältnismäßig im engeren Sinne. 
 
Die Anordnung zur Untersagung jeder Verwendung 
von Pyrotechnik in den in der Anordnung zu Ziffer 1. 
definierten Bereichen ist erforderlich, um dort erfah-
rungsgemäß zum Jahreswechsel zustande kom-
mende Menschenansammlungen zu verhindern. Die 
Anordnung ist auch geeignet, der Verbreitung des 
COVID-19-Virus entgegenzuwirken, da die Anord-
nung die Attraktivität der betroffenen Bereiche verrin-
gert, sodass eine Ansammlung von Menschen nicht 
mehr zu erwarten ist. Zudem werden die ohnehin be-
reits jetzt sehr stark belasteten Krankenhäuser und 
das dort tätige Pflegepersonal entlastet. Die vorlie-
gende Anordnung trägt dazu bei, dass es in der Sil-
vesternacht jedenfalls an den von mir bestimmten 
Orten nicht zu schweren Verletzungen durch Böller 
u.a. Pyrotechnik kommt, wie es in den vergangenen 

Jahren der Fall war (vgl. 
https://www.sueddeutsche.de/panorama/silvester-
bilanz-verletzte-1.4271318; 
https://www.welt.de/gesundheit/ar-
ticle204656544/Silvester-2020-An-keinem-anderen-
Tag-verletzen-sich-so-viele.html ). Nur so ist zu ge-
währleisten, die notwendigen medizinischen Kapazi-
täten vorzuhalten, um auch in dieser Zeit eine mit 
dem SARS-CoV-2-Virus infizierte Person – ggf. auch 
intensivmedizinisch – behandeln zu können. 
 
Die hier betroffenen Bereiche gem. Anlage 1 und An-
lage 2 sind die Plätze am Danzturm und unter der 
Autobahnbrücke am Seilersee in Iserlohn. An diesen 
Plätzen treffen sich erfahrungsgemäß jedes Jahr 
zum Jahreswechsel viele Personen um dort unter 
Verwendung von Pyrotechnik ins neue Jahr zu feiern. 
 
Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit ist die Anordnung des Verbotes je-
der Verwendung von Pyrotechnik auf den Jahres-
wechsel 2021/2022 zeitlich befristet. 
 
Die Schutzmaßnahmen stehen durch ihre geringe In-
tensität in einem angemessenen Verhältnis zu dem 
Eingriff in die Grundrechte der Betroffenen, der 
grundsätzlich gem. § 28 Abs. 1 Satz 4 IfSG gerecht-
fertigt ist. Denn an anderen Orten als den in dieser 
Verfügung bestimmten ist die Verwendung von Pyro-
technik weiterhin zulässig. 
 
Mit diesen angeordneten Maßnahmen kann Leben 
und Gesundheit der Bevölkerung unter Berücksichti-
gung notwendiger anderer Belange geschützt wer-
den. Diese Maßnahmen sind somit insgesamt ver-
hältnismäßig. 
 
Das in § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG eingeräumte Ermes-
sen wird pflichtgemäß ausgeübt. Hierbei sind die ent-
gegengesetzten Interessen, gem. § 28a Abs. 6 IfSG 
insbesondere auch soziale und gesellschaftliche 
Auswirkungen unter Beachtung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit gegeneinander abgewogen wor-
den. Das Interesse der Allgemeinheit an einer Ver-
langsamung der Verbreitung des Virus und dadurch 
der Aufrechterhaltung eines funktionierenden Ge-
sundheitssystems rechtfertigt die getroffenen Ein-
schränkungen und überwiegt die entgegenstehen-
den privaten Interessen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Arns-
berg, Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg, zu erheben. 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von 
Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet wer-
den. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Allgemeinverfügung wird hiermit 
verkündet. Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gem. § 7 
 

https://www.sueddeutsche.de/panorama/silvester-bilanz-verletzte-1.4271318
https://www.sueddeutsche.de/panorama/silvester-bilanz-verletzte-1.4271318
https://www.welt.de/gesundheit/article204656544/Silvester-2020-An-keinem-anderen-Tag-verletzen-sich-so-viele.html
https://www.welt.de/gesundheit/article204656544/Silvester-2020-An-keinem-anderen-Tag-verletzen-sich-so-viele.html
https://www.welt.de/gesundheit/article204656544/Silvester-2020-An-keinem-anderen-Tag-verletzen-sich-so-viele.html
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Abs. 6 GO NRW nach Ablauf von sechs Monaten seit 
der Bekanntmachung im amtlichen Bekanntma-
chungsblatt des Märkischen Kreises nicht mehr gel-
tend gemacht werde, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,  
b) die Allgemeinverfügung ist nicht ordnungsge-

mäß öffentlich bekannt gemacht worden 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-

her beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-

über der Stadt Iserlohn vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Iserlohn, den 21.12.2021 
 
 
Michael Joithe 
Bürgermeister 







http://www.menden.de/












http://www.kierspe.de/
http://www.kierspe.de/
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Bekanntmachung der Gemeinde Schalksmühle 

I. 

2. Änderungssatzung vom 14.12.2021 zur Sat-
zung der Gemeinde Schalksmühle über die Fest-
setzung und Erhebung von Elternbeiträgen für
die Inanspruchnahme von außerunterrichtlichen
Angeboten im Rahmen der offenen Ganztags-
schule im Primarbereich und der Betreuung vor
und nach dem Unterricht vom 15.12.2015

Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 
1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. NW. 2023), der §§ 2, 
6, 8 und 20 des Kommunalabgabengesetzes vom 
21.10.1969 (GV. NRW. S. 712) sowie § 9 Abs. 3 
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(SchulG NRW) vom 15.02.2005 (GV. NRW. S. 102 
jeweils in der bei Erlass dieser Satzung gültigen Fas-
sung hat der Rat der Gemeinde Schalksmühle am 
13.12.2021 folgende 

2. Änderungssatzung
zur Satzung der Gemeinde Schalksmühle über 

die Festsetzung und Erhebung von 
Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von 
außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen 
der offenen Ganztagsschule im Primarbereich 

und der Betreuung vor und nach dem Unterricht 

beschlossen: 

Artikel 1 

Änderungen im § 1 Allgemeines, Geltungsbereich: 

§ 1 erhält die Überschrift Angebot und Geltungs-
bereich und wird wie folgt neu gefasst:

(1) Die Gemeinde Schalksmühle als Schulträger
bietet im Rahmen des Konzepts „Offene Ganz-
tagsschule im Primarbereich“ an allen Primar-
schulen außerunterrichtliche Ganztags- und
Betreuungsangebote an. Das Angebot erfolgt
auf der Grundlage des Runderlasses des Minis-
teriums für Schule und Weiterbildung vom
23.10.2010 „Gebundene und offene Ganztags-
schulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- 
und Betreuungsangebote in Primarbereich und
Sekundarstufe I“. Das Angebot umfasst fol-
gende Betreuungsangebote:

a) die „Offene Ganztagsschule (OGS)“
b) die „Schule von acht bis eins“

(2) An den vorgenannten Angeboten können nur
Schüler*innen der jeweiligen Schule teilneh-
men. Die Teilnahme an den außerunterrichtli-
chen Angeboten ist freiwillig.  Die außerunter-
richtlichen Angebote gelten als schulische Ver-
anstaltungen.

(3) Ein Rechtsanspruch auf Inanspruchnahme ei-
nes der vorgenannten Betreuungsangeboten
besteht nicht. Es werden nur Kinder aufgenom-
men, soweit freie Plätze zur Verfügung stehen.
Die Entscheidung über die Aufnahme treffen
die Schule und der jeweilige Kooperations-
partner, der mit der Durchführung des jeweili-
gen Betreuungsangebotes betraut ist, gemein-
sam.

(4) Für das Betreuungsangebot „Offene Ganztags-
schule (OGS)“ gelten folgende Teilnahmebe-
dingungen:

a) Im Rahmen der OGS wird eine Betreuung
von montags bis freitags in der Zeit von
07:30 Uhr bis 16:30 Uhr sichergestellt. Die
Betreuung findet auch an unterrichtsfreien
Tagen und in den Schulferien statt. Ausge-
nommen sind die ersten 3 Wochen der
Sommerferien sowie 5 Werktage in den
Weihnachtsferien.

b) Die Anmeldung einer Schülerin bzw. eines
Schülers zur Teilnahme in der OGS bindet
vom Zeitpunkt der Anmeldung zunächst bis
zum Ende des Schuljahres (31. Juli eines
Jahres).

c) Die Anmeldung verpflichtet grundsätzlich
zur regelmäßigen und täglichen (montags
bis freitags) Teilnahme bis 16:30 Uhr, min-
destens aber bis 15:00 Uhr. Eine Betreuung
nur an einzelnen Tagen ist ausgeschlossen.

d) Das gemeinsame, tägliche Mittagessen ist
Bestandteil der pädagogischen Konzeption
der Offenen Ganztagsschulen in Schalks-
mühle. Eine Anmeldung zur OGS verpflich-
tet gleichzeitig zur Inanspruchnahme der
Mittagsverpflegung. Für das Mittagessen
wird ein zusätzliches Entgelt erhoben, das
nicht Bestandteil dieser Satzung ist und ge-
sondert in Rechnung gestellt wird.

e) Den Teilnehmer/innen des Offenen Ganz-
tags wird die Gelegenheit gegeben, am her-
kunftssprachlichen Unterricht, an regelmä-
ßig stattfindenden außerschulischen Bil-
dungsangeboten (z.B. im Sportverein, in der 
Musikschule o.ä), an ehrenamtlichen Tätig-
keiten (z.B. in Kirchen und Religionsge-
meinschaften, Vereinen und Jugendgrup-
pen) sowie an Therapien oder an familiären
Ereignissen teilzunehmen. Freistellungs-
wünsche hierzu sind rechtzeitig mitzuteilen,
bei regelmäßig stattfindenden außerschuli-
schen Bildungsangeboten möglichst vor
Schuljahresbeginn. Über die Freistellung
von der Teilnahme stimmen sich der Betreu-
ungsträger und die Schulleitung ab. Die
grundsätzliche Kontinuität der Angebote
des Offenen Ganztags muss gewahrt blei-
ben. Eine dauerhafte und möglichst vollum-
fängliche Teilnahme an den Ganztagsange-
boten muss weiter gewährleistet sein. Regel
und Ausnahme müssen deutlich voneinan-
der unterscheidbar sein.
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f) Für andere flexible Betreuungsbedarfe, z.B.
an einzelnen Tagen, soll die unter Absatz
(5) beschriebene Betreuungsform genutzt
werden.

(5) Für das Betreuungsangebot „Schule von acht
bis eins“ gelten folgende Teilnahmebedingun-
gen:

a) Die Betreuungsform „Schule von acht bis
eins“ wird nur an Unterrichtstagen angebo-
ten. Die Betreuung beginnt um 11:20 Uhr
bzw. nach Ende der 4. Unterrichtsstunde
und endet um 13:30 Uhr. An schulfreien Ta-
gen (Schulferien und beweglichen Ferienta-
gen) findet keine Betreuung statt.

b) Die Anmeldung einer Schülerin bzw. eines
Schülers zur Teilnahme in der Betreuung
von acht bis eins bindet vom Zeitpunkt der
Anmeldung zunächst bis zum Ende des
Schuljahres (31. Juli eines Jahres).

c) Die Anmeldung verpflichtet nicht zur regel-
mäßigen und täglichen Teilnahme.

d) Im Rahmen freier Kapazitäten wird die Mög-
lichkeit einer unregelmäßigen Betreuung an
einzelnen Unterrichtstagen angeboten. Die
Buchung erfolgt über ein 10-erTicket, das
an maximal 3 Tagen pro Woche genutzt
werden kann.

(6) Für die Teilnahme an den Betreuungsangebo-
ten „Offene Ganztagsschule (OGS)“ und
„Schule von acht bis eins“ erhebt die Gemeinde
Schalksmühle als Schulträger einen monatlich
zu entrichtenden, öffentlich-rechtlichen Beitrag
nach dieser Satzung. Zu diesem Zweck teilt der
mit der Durchführung des Betreuungsangebo-
tes beauftragte Träger der Gemeinde Schalks-
mühle die Namen, Anschriften, Geburtsdaten
sowie die Aufnahme- und Abmeldedaten der
Kinder sowie die entsprechenden Angaben der
Eltern unverzüglich mit.

(7) Über die Inanspruchnahme der vorgenannten
Betreuungsangebote schließen die Eltern mit
dem jeweiligen Träger einen verbindlichen Be-
treuungsvertrag. Die Eltern haben das Recht,
den Betreuungsvertrag aus einem vertraglich
festgelegten Grund durch Kündigung zu been-
den, sodass die Beitragspflicht auch mit Ende
dieses Vertrages beendet ist. Eine Umgehung
der Beitragspflicht durch Kündigung in den Feri-
enmonaten ist ausgeschlossen. Durch die
Schließzeiten der Einrichtung wird die Beitrags-
pflicht nicht berührt.

Änderung im § 4 Beitragsbemessung: 

In § 4 Abs. 4 wird folgender Satz 2 eingefügt: 
In diesem Fall wird der Elternbeitrag ab dem 
Kalendermonat, in dem die Änderung mitgeteilt 
wird, neu festgesetzt. 

Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 3. 

In § 4 wird folgender Abs. 5 neu hinzugefügt: 
Für die Betreuungsform „Schule von acht bis 
eins“ werden abweichend von Abs. 1 einkom-
mensunabhängige Beiträge erhoben. Die Höhe 
der Beiträge ergibt sich ebenfalls aus der An-
lage zu dieser Satzung. Im Rahmen der monat-
lichen Abrechnung für diese Betreuungsform 
bleibt der Monat August eines jeden Schuljah-
res beitragsfrei. 

Änderung in § 6 Beitragsermäßigung: 

§ 6 erhält die Überschrift Beitragsermäßigun-
gen und Erlass.

§ 6 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung:
Empfänger von Leistungen nach dem SGB II,
dem SGB XII, dem Asylbewerberleistungsge-
setz, dem Wohngeldgesetz oder § 6a Bundes-
kindergeldgesetz sowie Leistungen der wirt-
schaftlichen Erziehungshilfe nach § 27 Abs. 2
SGB VIII werden für die Dauer ihres Leistungs-
bezugs ohne Prüfung der tatsächlichen Höhe in
die erste Einkommensstufe eingruppiert. Der
Nachweis ist zu erbringen.

§ 6 Abs. 4 erhält folgende neue Fassung:
Die Ermäßigung wird ab Eingang der Nach-
weis-Unterlagen für das jeweilige Schuljahr ge-
währt.

In § 6 wird folgender Abs. 5 neu hinzugefügt: 
Der Beitrag wird auf Antrag erlassen, wenn die 
Belastung durch den Beitrag den Eltern und 
dem Kind nicht zuzumuten ist. 

Änderung in § 7 Beiträge für die Betreuung vor 
und nach dem Unterricht: 

Der § 7 Beiträge für die Betreuung vor und nach 
dem Unterricht wird ersatzlos gestrichen. 

Der bisherige § 8 Inkrafttreten wird neu zu § 7 In-
krafttreten. 

Die Anlage zur Satzung (Beitragstabelle) erhält fol-
gende neue Fassung: 

Beitragstabelle 
a) Offene Ganztagsschule (OGS)

Einkommens-
gruppe 

monatliche 
Beitrags-
höhe 

Geschwister-
kinder 

bis zu 
25.000,00 € 

0,00 € 0,00 € 

bis zu 
35.000,00 € 

40,00 € 20,00 € 

bis zu 
45.000,00 € 

60,00 € 30,00 € 
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bis zu 
60.000,00 € 

81,00 € 40,50 € 

bis zu 
75.000,00 € 

114,00 € 57,00 € 

bis zu 
90.000,00 € 

150,00 € 75,00 € 

über 
90.000,00 € 

180,00 € 90,00 € 

b) Schule von acht bis eins

monatliche 
Beitrags-
höhe 

Geschwister-
kinder 

einkommens-
unabhängig 

40,00 € 20,00 € 

Artikel 2 

Diese Satzung tritt am 01.08.2022 in Kraft. 

II. 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 

Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) beim Zustandekommen dieser Änderungssat-
zung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss
vorher beanstandet

oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde Schalksmühle vorher gerügt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Schalksmühle, 14.12.2021 Der Bürgermeister 
gez. Schönenberg 

11. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für
die öffentliche Abfallentsorgung 

in der Stadt Altena (Westf.) vom 13.12.2021 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 
333 / GV. NW. S. 270), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) der §§ 4 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes NRW vom 
21.10.1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 19.12.2019 (GV. NRW. S. 
1029), und des § 9 des Abfallgesetzes NRW vom 
21.06.1988 (GV. NRW. S. 250/SGV. NRW), in der 
jetzt gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Altena 
(Westf.) in seiner Sitzung am 13.12.2021 folgende 
Änderungssatzung für die öffentliche Abfallbeseiti-
gung beschlossen: 

Art. I 

§ 4 erhält folgende Fassung:

§ 4
Höhe der Gebühr 

(1) Die jährliche Benutzungsgebühr im Umleertsys-
tem beträgt bei 14-tägiger Leerung je aufgestell-
tem Abfallbehälter

a) von 60 l 120,50 € 
b) von 80 l 158,70 € 
c) von 120 l 235,00 € 
d) von 240 l 464,10 € 
e) von 360 l 697,50 € 

(2) Die jährliche Benutzungsgebühr im Umleersys-
tem beträgt bei wöchentlicher Leerung je aufge-
stelltem Abfallbehälter

a) *60 l 235,00 € 
b) *80 l 311,40 € 
c) *120 l 464,10 € 
d) 770 l 2.980,50 € 
e) 1100 l 4.239,50 € 
f) 2500 l 9.631,00 € 
g) 5000 l 19.260,00 € 

*wöchentliche Abfuhr nur in den Straßen Am Roten
Berge, Burgweg und Nalshof.

(3) Die Benutzungsgebühren für einen Müllsack (60
l) beträgt 4,60 €.

(4) Die Gebühr beim Wechselsystem beträgt je 100
kg Abfall 38,15 €.
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Art. II 

Die Satzung in Gestalt der Änderungssatzung für die 
öffentliche Abfallentsorgung in der Stadt Altena 
(Westf.) tritt am 01.01.2022 in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wird darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder

ein vorgeschriebenes Anzeigenverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber

der Stadt Altena (Westf.) vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

Altena, den 22.12.2021 

gez. Bürgermeister 
Uwe Kober 

Bekanntmachung der Stadt Altena (Westf.) 

10. Änderungssatzung
zur Satzung über die Straßenreinigung und die 
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in 

der Stadt Altena (Westf.) 

(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 
vom 13.12.2021 

Aufgrund von § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666 / SGV. NRW. 
2023), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), der § 3 des Ge-
setzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (Str-
ReinG) vom 18.12.1975 (GV. NRW. S. 706, S. 
12/SGV. NRW. 610) zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 25.10.2016 (GV. NRW. S. 868) 
und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 19.12.2019 (GV. NRW. S. 
1029) hat der Rat der Stadt Altena (Westf.) in seiner 
Sitzung am 13.12.2021 folgende Satzung beschlos-
sen: 

Art. I 

§ 6 Absatz 5 erhält folgende Fassung:

§ 6
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

(Frontmetermaßstab) 

(5) Für die Winterwartung wird zusätzlich eine Benut-
zungsgebühr erhoben. Die Benutzungsgebühr je
Frontmeter (Absätze 1 bis 3) beträgt jährlich:

- In Reinigungsklasse W1: 2,52 Euro
- In Reinigungsklasse W2: 1,26 Euro

Für die Reinigungsklassen S5 und W3 werden keine 
Gebühren erhoben. 

Art. II 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wird darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 



1370 

Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigenverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber

der Stadt Altena (Westf.) vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

Altena, den 22.12.2021 

gez. Bürgermeister 
Uwe Kober 

Herausgeber: Märkischer Kreis – Der Landrat, 58509 Lü-
denscheid, Postfach 2080. Einzelexemplare sind bei den 
Stadtverwaltungen im Kreis, bei der Kreisverwaltung Lü-
denscheid und im Internet unter www.maerkischer-kreis.de 
kostenlos erhältlich; auf fernmündliche oder schriftliche An-
forderung werden Einzelexemplare zugesandt. Das Be-
kanntmachungsblatt erscheint wöchentlich. 
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